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Regeste

Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG, aArt. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG Die Einnahme von GHB und GBL
birgt, insbesondere bei Mischkonsum, erhebliche Gesundheitsrisiken und kann bei
exzessivem Konsum zu einer physischen und psychischen Abhängigkeit führen. Das
Gefahrenpotential von GHB/GBL liegt jedoch deutlich unter demjenigen von harten
Drogen wie Kokain und Heroin. Nach dem derzeitigen Wissensstand sind GHB und GBL
nicht geeignet, die körperliche oder seelische Gesundheit vieler Menschen in eine
naheliegende und ernstliche Gefahr zu bringen. Die Annahme eines mengenmässig
schweren Falles scheidet deshalb aus.

Volltext
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